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(54)  Einrichtung  zur  Verhinderung  einer  von  aussen  sichtbar  zu  machenden  Wärmestrahlung 

(57)  Zur  Verhinderung  einer  von  außen  sichtbar  zu 
machenden  Wärmestrahlung  eines  Menschen  mittels  — 
eines  Wärmebildes  ist  die  Kombination  folgender,  an  '  "j  i  
sich  bekannter  Maßnahmen  vorgesehen:  ^ 

Ein  den  Körper  des  Menschen  im  wesentlichen  / j H f c n ' ^  
umhüllender  Schutzanzug  (1,2,3),  der  über  einen  in  2  
einem  Kleinbehälter  (4)  angeordneten  Lüfter  be-  oder  /  S S  
entlüftet  wird,  wobei  die  be-  oder  entlüftete  Zone  außen  /   &  (  \  
durch  eine  Wärmedämmschicht  bedeckt  ist.  /   j  B  \  
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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Einrichtung  zur 
Verhinderung  einer  von  außen  sichtbar  zu  machenden 
Wärmestrahlung  eines  Menschen  mittels  eines  Wärme- 
bildes. 

Es  ist  bekannt,  daß  die  von  einem  Menschen  aus- 
gehende  Wärmestrahlung  im  Infrarotbereich  sichtbar 
gemacht  werden  kann,  um  so  die  Anwesenheit  des 
Menschen  zu  erkennen.  Im  militärischen  Bereich  kann 
auf  diese  Weise  auch  bei  sonst  perfekter  Tarnung  oder 
bei  Dunkelheit  das  Vorhandensein  von  Menschen  fest- 
gestellt  werden. 

Es  ist  daher  das  Ziel  vorliegender  Erfindung,  eine 
Einrichtung  zu  schaffen,  durch  die  eine  „Wärmetar- 
nung"  möglich  ist,  d.h.  es  soll  verhindert  werden,  daß 
Menschen  auf  Grund  ihrer  Wärmestrahlung  geortet 
werden  können.  Erreicht  wird  dieses  Ziel  durch  die 
Kombination  folgender,  an  sich  bekannter  Maßnahmen, 
nämlich  einen  den  Körper  des  Menschen  im  wesentli- 
chen  umhüllenden  Schutzanzug,  der  über  einen  Lüfter 
be-  oder  entlüftet  wird,  wobei  die  be-  oder  entlüftete 
Zone  außen  durch  eine  Wärmedämmschicht  bedeckt 
ist. 

Bei  einer  erfindungsgemäßen  Einrichtung  wird  der 
Mensch  einerseits  mit  einem  Luftmantel  umgeben,  der 
dauernd  gewechselt  wird,  sodaß  eine  wesentliche 
Erwärmung  nicht  möglich  ist.  Anderseits  ist  dieser  Luft- 
mantel  noch  von  einer  Wärmedämmschicht  umhüllt,  die 
eine  eventuell  noch  vorhandene  Wärmestrahlung  sicher 
abschirmt.  Durchgeführte  Versuche  haben  die  Wirk- 
samkeit  der  erfindungsgemäßen  Einrichtung  erwiesen, 
wobei  eine  Entlüftung  noch  besser  als  eine  Belüftung 
war. 

Im  Rahmen  der  Erfindung  können  in  der  be-  oder 
entlüftbaren  Zone  aus  gelochten  Schläuchen  beste- 
hende  Leitungen  angeordnet  sein,  die  die  Be-  oder  Ent- 
lüftung  durchführen.  Eine  derartige  Anordnung  ist  bei 
Schutzanzügen  zur  Verwendung  in  einem  durch  Gift- 
stoffe  verseuchten  Gebiet  an  sich  bekannt  und  z.B.  in 
der  AT-PS  393  966  beschrieben. 

Bei  einer  besonders  vorteilhaften  Ausführungsform 
der  Erfindung  besteht  die  be-  oder  entlüftbare  Zone  in 
an  sich  bekannter  Weise  aus  zwei  über  Abstandsstege 
im  Abstand  voneinander  gehaltenen  flexiblen  Material- 
bahnen. 

Um  eine  vom  Kopf  des  Menschen  ausgehende 
Wärmestrahlung  abzuschirmen,  ist  erfindungsgemäß 
eine  mit  einem  Anschluß  zur  Be-  oder  Entlüftung  verse- 
hene  Kapuze  angeordnet,  die  im  Gesichtsbereich  mit 
einer  durchsichtigen,  vorzugsweise  gelochten  Scheibe 
versehen  ist. 

Zur  Wärmetarnung  der  Hände  sind  im  Rahmen  der 
Erfindung  Handschuhe  vorgesehen,  die  handrückensei- 
tig  mit  einer  Wärmedämmung  versehen  und  handinnen- 
seitig  luftdurchlässig  sind.  Erfahrungsgemäß  werden 
die  Handinnenseiten  meist  zum  Körper  hin  gehalten,  so 
daß  diese  Seite  nicht  von  einer  Wärmedämmung  abge- 

deckt  werden  muß. 
Bei  Anordnung  einer  entlüftbaren  Zone  ist  die  Wär- 

medämmschicht  zweckmäßig  nach  innen  zu  luftdurch- 
lässig.  Dadurch  wird  auch  eine  Aufheizung  des 

5  Gewandes  (Uniform),  das  ebenfalls  luftdurchlässig  ist, 
verhindert. 

Zur  Be-  oder  Entlüftung  ist  im  Rahmen  der  Erfin- 
dung  ein  in  einem  tragbaren  Kleinbehälter  angeordne- 
tes,  durch  einen  Elektromotor  angetriebenes  Gebläse 

10  vorgesehen.  Derartige  Gebläse  machen  den  Benutzer 
von  einem  ortsfesten  Anschluß  unabhängig  und  sind 
z.B.  in  der  AT-PS  386.745  beschrieben. 

Nachstehend  ist  die  Erfindung  an  Hand  von  in  den 
Zeichnungen  dargestellten  Ausführungsbeispielen 

15  näher  beschrieben.  Dabei  zeigt  Fig.  1  in  schematischer 
Ansicht  einen  mit  einer  erfindungsgemäßen  Einrichtung 
ausgestatteten  Menschen  und  Fig.  2  stellt  einen  Schnitt 
durch  die  Einrichtung  längs  der  Linie  II-II  in  Fig.  1  dar. 
Fig.  3  gibt  schematisch  den  schichtweisen  Aufbau  einer 

20  erfindungsgemäßen  Einrichtung  wieder. 
Gemäß  Fig.  1  besteht  ein  Schutzanzug  im  wesent- 

lichen  aus  drei  Teilen,  nämlich  einer  Hose  1  ,  einer  Jacke 
2  und  einer  Kapuze  3.  Von  einem  in  einem  tragbaren 
Kleinbehälter  4  angeordneten,  durch  einen  Elektromo- 

25  tor  angetriebenen  Gebläse  führen  Leitungen  5  in  die 
einzelnen  Teilbereiche  des  Schutzanzuges.  Die  Kapuze 
3  ist  im  Gesichtsbereich  mit  einer  durchsichtigen 
Scheibe  6  versehen.  Diese  Scheibe  6  ist  gelocht  und 
kann,  wie  in  Fig.  1  angedeutet  ist,  mit  einer  dunklen  f  le- 

30  xiblen  und  mit  Löchern  versehenen  Materialbahn 
bedeckt  sein,  wodurch  Reflexionen  verhindert  werden. 

Gemäß  Fig.  3,  die  z.B.  den  Teilbereich  III  in  Fig.  2 
darstellt,  befindet  sich  über  der  Haut  7  des  Menschen 
dessen  Unterwäsche  8,  darüber  eine  be-  oder  entlüftete 

35  Zone  9,  darüber  eine  Wärmedämmschicht  10  und  dar- 
über  der  äußere  Stoff  1  1  des  Schutzanzuges.  Die  be- 
oder  entlüftbare  Zone  9  besteht  im  gezeichneten  Bei- 
spiel  aus  zwei  flexiblen  Materialbahnen  12,  die  durch 
Abstandsstege  13  im  Abstand  voneinander  gehalten 

40  werden.  Zwischen  den  beiden  aus  einem  luftdurchlässi- 
gen  Gewebe  bestehenden  Materialbahnen  12  münden 
die  Schläuche  5,  die  mit  ihren  anderen  Enden  an  die 
Saugseite  des  Gebläses  im  Kleinbehälter  4  ange- 
schlossen  sind. 

45  Durch  das  Gebläse  wird  daher  die  Zone  9  dauernd 
entlüftet,  wobei  Frischluft  über  das  Gewebe  der  Materi- 
albahnen  12  angesaugt  wird.  Wird  als  Wärmedämm- 
schicht  eine  Schicht  verwendet,  die  zur  Zone  9  hin 
luftdurchlässig  ist,  wird  Luft  über  den  ebenfalls  luft- 

50  durchlässigen  Stoff  1  1  angesaugt  und  damit  eine  Auf- 
heizung  dieses  Stoffes,  der  meistens  die  Uniform  sein 
wird,  vermieden. 

Im  Bereich  des  Kopfes  wird  unterhalb  der  Kapuze 
ebenfalls  Luft  abgesaugt,  die  insbesondere  über  die 

55  Löcher  der  Scheibe  6  zuströmt.  Der  dadurch  gebildete 
Frischluftmantel  verhindert  bereits  weitgehend  eine 
Abstrahlung  von  Wärme,  da  zufolge  des  dauernden 
Luftwechsels  eine  wesentliche  Erwärmung  der  Luft 
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nicht  mehr  stattfinden  kann.  Einen  eventuell  verbleiben- 
den  Rest  von  Wärmestrahlung  schirmt  die  Wärme- 
dämmschicht  10  ab. 

Zur  Abschirmung  der  Hände  sind  zweckmäßig 
Handschuhe  14  vorgesehen,  die  handrückenseitig  eine  s 
Wärmedämmung  aufweisen.  Handinnenseitig  sind  die 
Handschuhe  14  luftdurchlässig.  Da  die  Innenseite  der 
Hände  dem  Gegenüber  (Feind)  jedoch  nicht  zugewen- 
det  wird,  ist  eine  davon  ausgehende  Wärmestrahlung 
für  diesen  nicht  merkbar.  10 

Es  ist  auch  möglich,  die  Zone  9  zu  belüften,  wobei 
dann  zweckmäßig  Auslaßöffnungen  für  die  Luft  vorhan- 
den  sein  sollten. 

Die  Zone  9  könnte  auch  durch  gelochte  Schläuche 
gebildet  werden,  die  mit  den  Schläuchen  5  in  Verbin-  is 
dung  stehen.  Es  ist  auch  möglich,  für  Teilbereiche 
gelochte  Schläuche  und  für  die  anderen  Bereiche  Mate- 
rialbahnen  12  gemäß  Fig.  3  zu  verwenden. 

Als  Wärmedämmschicht  haben  sich  insbesondere 
Schichten  bewährt,  die  einen  Wärmedurchgang  in  einer  20 
Richtung  zulassen,  in  der  anderen  Richtung  aber  sper- 
ren.  Derartige  Schichten  sind  z.B.  bei  sogenannten  Ret- 
tungsdecken  in  Gebrauch. 

Patentansprüche  25 

1.  Einrichtung  zur  Verhinderung  einer  von  außen 
sichtbar  zu  machenden  Wärmestrahlung  eines 
Menschen  mittels  eines  Wärmebildes,  gekenn- 
zeichnet  durch  die  Kombination  folgender,  an  sich  30 
bekannter  Maßnahmen,  nämlich  einen  den  Körper 
des  Menschen  im  wesentlichen  umhüllenden 
Schutzanzug  (1  ,2,3),  der  über  einen  Lüfter  be-  oder 
entlüftet  wird,  wobei  die  be-  oder  entlüftete  Zone  (9) 
außen  durch  eine  Wärmedämmschicht  (10)  35 
bedeckt  ist. 

2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  in  der  be-  oder  entlüftbaren  Zone  (9) 
in  an  sich  bekannter  Weise  aus  gelochten  Schläu-  40 
chen  bestehende  Leitungen  angeordnet  sind. 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  be-  oder  entlüftbare  Zone  (9)  in 
an  sich  bekannter  Weise  aus  zwei  über  Abstand-  45 
Stege  (13)  im  Abstand  voneinander  gehaltenen  fle- 
xiblen  Materialbahnen  (11,12)  besteht. 

4.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  mit  einem  so 
Anschluß  zur  Be-  oder  Entlüftung  versehene 
Kapuze  (3)  angeordnet  ist,  die  im  Gesichtsbereich 
mit  einer  durchsichtigen,  vorzugsweise  gelochten 
Scheibe  (6)  versehen  ist. 

55 
5.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  Handschuhe  vor- 
gesehen  sind,  die  handrückenseitig  mit  einer  Wär- 

medämmschicht  versehen  und  handinnenseitig 
luftdurchlässig  sind. 

6.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  Anordnung 
einer  entlüftbaren  Zone  (9)  die  Wärmedämm- 
schicht  (10)  nach  innen  zu  luftdurchlässig  ist. 

7.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Be-  oder  Ent- 
lüftung  in  an  sich  bekannter  Weise  ein  in  einem 
tragbaren  Kleinbehälter  (4)  angeordnetes,  durch 
einen  Elektromotor  angetriebenes  Gebläse  vorge- 
sehen  ist. 
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